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1. Teil: Bedeutung des Themas und historische Entwicklung 

A.  Die deutsche Ausgangssituation 

Die Bedeutung der Umsatzsteuer ist enorm. Im Jahr 2003 betrugen die Steu-

ereinnahmen aus dieser Steuerart allein in Deutschland 137 Milliarden Euro. 

Damit lag die Umsatzsteuer noch vor der Lohnsteuer mit einem Aufkommen 

von 133,1 Milliarden Euro an erster Stelle aller Steuerarten.
1

 Die Einnahmen 

aus der Umsatzsteuer könnten noch viel höher sein, wenn gemeinnützige 

Körperschaften genauso behandelt würden wie jeder andere Unternehmer.

Der deutsche Gesetzgeber hat jedoch die besondere Bedeutung des selbstlo-

sen Engagements gemeinnütziger Organisationen für das Gemeinwohl er-

kannt und verzichtet deshalb im Bereich der Gemeinnützigkeit in weitem Um-

fang auf mögliche Steuereinnahmen, so auch bei der Umsatzsteuer.
2

 Die 

Steuerbegünstigung wird vor dem Hintergrund gewährt, dass gemeinnützige 

Zwecke durch eine ermäßigte Besteuerung leichter erreicht werden können. 

Denn bei einer regulären Besteuerung käme es zu einem Abschmelzen von 

Kapital und Arbeit, welche zur Erreichung gemeinnütziger Zwecke bereitste-

hen. Damit erlitte die Allgemeinheit einen Schaden, welcher größer wäre als 

der erstrebte Steuervorteil aufseiten des Staates.
3

Zur Erreichung der steuerlichen Begünstigung bei der Umsatzsteuer hat der 

Staat Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51-68 AO), ei-

nem ermäßigten Steuersatz von 7 % anstelle von 16 % unterworfen (§ 12 Abs. 

2 Nr. 8 Buchstabe a S. 1 UStG). Dies gilt allerdings nicht für wirtschaftliche 

Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe sind, § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchstabe 

a S. 2 UStG iVm § 64 Abs. 1 AO. Für andere Leistungen - wie etwa das Ab-

halten von Volkshochschulkursen - entfällt die Umsatzsteuer sogar ganz, da 

diese Leistungen steuerbefreit sind (§ 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG).

Die finanzielle Dimension der Steuerbegünstigung gemeinnütziger Körper-

schaften im Rahmen der Umsatzsteuer lässt sich nur erahnen. Allein bei der 

Caritas arbeiten derzeit 499.213 fest angestellte Menschen.
4

 Die von ihnen 

erbrachten Leistungen werden ermäßigt besteuert, sofern sie nicht als von 

vorneherein nicht steuerbare Leistungen dem nichtunternehmerischen Bereich 

1

 http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage25600/Steuereinnahmen-nach-Steuerarten-

2002_2003.pdf, Datum des Abrufs: 23.9.2004. 

2

 Nach Prinz, Gerhard/ Prinz, Johannes, Gemeinnützigkeit im Steuerrecht: Leitfaden zur 

Steuerfreistellung für Vereine, Kapitalgesellschaften und Stiftungen, Wien 2004, S. 15 rechtfertigt sich 

der Verzicht auf Steuereinnahmen ökonomisch dadurch, dass die gemeinnützigen Körperschaften mit 

ihren Mitteln meist effizienter wirtschafteten als die staatliche Verwaltung.  
3

 Becker, Enno/ Riewald, Alfred/ Koch, Carl, Reichsabgabenordnung mit Nebengesetzen, 

Kommentar, 9. Auflage, 1963, Band I, S. 758. 

4

 Das sind mehr als bei DaimlerChrysler und Siemens zusammen, vgl. SZ vom 27./ 

28.12.2003, S. 21. 
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zugeordnet werden. Der Normalsatz und nicht der ermäßigte Satz findet An-

wendung, wenn die Leistungen innerhalb eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebes erbracht werden, der kein Zweckbetrieb ist.

B.  Der Einfluss des Europarechts 

I.  Bindung des Gesetzgebers an das Gemeinschaftsrecht 

Das europäische Mehrwertsteuerrecht stellt im Wesentlichen Richtlinienrecht

dar.
5

 Es fußt auf Art. 90-93 EG. Nach Art. 249 Abs. 3 EG ist eine Richtlinie für 

jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden 

Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen bei der Richtli-

nienumsetzung die Wahl der Form und der Mittel. Durch die Richtlinie soll ein 

möglichst hohes Maß an Rechtseinheitlichkeit erzielt und zugleich die Eigen-

heiten der nationalen Rechtsordnungen gewahrt werden.
6

 Nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes verlangt die Umsetzung 

einer Richtlinie nicht notwendigerweise die förmliche oder wörtliche Wieder-

gabe im nationalen Recht.
7

 Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinien aber so 

umsetzen, dass sie innerstaatlich normativ verbindlich werden.
8

Um die Unterschiede bei der Umsatzbesteuerung innerhalb der EG-Mitglied-

staaten zu beseitigen, erließ der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach 

Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses am 17.5.1977 die 6. Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteu-

ern in der Europäischen Gemeinschaft.
9

 Die 6. EG-Richtlinie enthält detaillierte 

Regelungen im Hinblick auf Steueranwendungsbereich, Steuerpflichtigen, 

steuerbaren Umsatz, Besteuerungsgrundlage, Steuersätze, Steuerbefreiun-

gen, Vorsteuerabzug und Steuerschuldner. Zentral für diese Arbeit ist die Vor-

schrift des Art. 13 Teil A Abs. 1 der 6. EG-Richtlinie. Sie sieht vor, dass die 

Mitgliedstaaten bestimmte dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten von der 

Mehrwertsteuer befreien. Einen weiteren Eckpunkt der Richtlinie markiert 

5

 Klenk, Friedrich, in: Umsatzsteuer-Kongreß-Bericht 1995/ 1996, S. 59, 60; zur Rechtsetzung 

durch Richtlinien vgl. Götz, Volkmar, Europäische Gesetzgebung durch Richtlinien – 

Zusammenwirken von Gemeinschaft und Staat, NJW 1992, S. 1849 ff; kritisch zur Verwendung von 

Richtlinien als Harmonisierungsinstrument für die Steuern innerhalb der Europäischen Union: 

Widmann, Werner, DStJG 19 (1996), S. 219, 220 f. 

6

 Ahlt, Michael/ Deisenhofer, Thomas, Europarecht, 3. Auflage, 2003, S. 33. 

7

 EuGH, Urt. v. 9.4.1987, Rs. 363/85, Slg. 1987, 1733, 1742, Rn. 7 - Kommission/Italien; Urt. 

v. 28.2.1991, Rs. C-131/88, Slg. 1991, I-825, 867, Rn. 6 - Kommission/Deutschland; Urt. v. 30.5.1991, 

Rs. C-361/88, Slg. 1991, I-2567, 2600, Rn. 15 - Kommission/Deutschland; Urt. v. 30.5.1991, Rs. C-

59/89, Slg. 1991, I-2607, 2631, Rn. 18 - Kommission/Deutschland. 

8

 EuGH, Urt. v. 15.3.1990, Rs. 339/87, Slg. 1990, I-851, 885, Rn. 25 - Kommission/ 

Niederlande; Urt. v. 30.5.1991, Rs. 361/88, Slg. 1991, I-2567, 2603, Rn. 24 - 

Kommission/Deutschland; Schweitzer, Michael, in: Festschrift für Klein, Franz, S. 85, 93; Reiß, 

Wolfram, StuW 1994, S. 323, 327; Beispiele nicht ordnungsgemäßer Umsetzung nennen Ahlt, 

Michael/ Deisenhofer, Thomas, Europarecht, 3. Auflage 2003, S. 33/ 34. 
9

 Sechste Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerliche 

Bemessungsgrundlage (77/388/EWG) vom 17.5.1977 – ABl. EG 1977 Nr. L 145, S. 1, nachfolgend: 6. 

EG-Richtlinie, abgedruckt in: Beck´sche Textausgaben Steuergesetze unter Nr. 551. 




